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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.05.1934 

Geschäftszahl 

0008/32 

Rechtssatz 

Wurden für ein Vorverfahren nur einzelne Bestimmungen des AVG als anzuwenden erklärt, ist keinesweges die 
Anwendung aller anderen Bestimmungen des AVG ausgeschlossen, wenn dies nach allgemeinen rechtlichen 
Gesichtspunkten geboten erscheint. Es ist daher eine Wiederaufnahme des Verfahrens in einem Vorverfahren als 
möglich anzusehen, auch wenn das die betreffende Materie regelnde Spezialgesetz die Möglichkeit der 
Wiederaufnahme nicht besonders erwähnt. 
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